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Erratum: Aenderung der Verordnung über Bau und Ausrüstung der
Strassenfahrzeuge (BAV)
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eines Absauggebläses) oder, wenn dies nicht
ausreicht, durch Einwerfen einiger in Kalkmilch
getauchter Strohbunde wird nun das Gas entfernt. Erst

wenn die Flamme unmittelbar über der Oberfläche
des Futters weiterbrennt, darf der Behälter betreten

werden. Auch hier muss der Einsteigende angeseilt
und bei der Arbeit beobachtet werden. Es ist
selbstverständlich, dass beim Füllen und Nachfüllen evtl.

vorhandene Luken erst dann geschlossen werden,
wenn das Höherwerden des eingelagerten Futters
dies erfordert.

Wird ein Gärfuttersilo entleert, so ist dieser sofort

gründlichst von Futterresten und Sickersaft zu

reinigen, das diese bei längerer Lagerung sich zersetzen

und gefährliche explosible Gase (Faulgase)
entwickeln.

Soll der leere Futtersilo einen neuen Schutzanstrich

bekommen, so sind auch hier besondere Vorsichts-
massnahmen erforderlich, da die gebräuchlichen
Schutzanstrichmittel leicht brennbare Stoffe enthalten,

die sich verflüchtigen und bei diesem Vorgang
unsichtbare Dämpfe erzeugen, die bei längerem
Einatmen tödliche Folge nach sich ziehen können. Daher

ist der Anstreicher auch anzuseilen und ständig
bei seiner Arbeit zu beobachten. Ausserdem darf
auch bei dieser Arbeit weder offenes Licht verwendet

noch geraucht werden, da sonst Explosionsgefahr

besteht.

Um so schnell wie möglich aus dem Bereich der

giftigen Gase und Dämpfe bei der Anstreicherarbeit
herauszukommen, ist der Behälter von unten nach
oben zu streichen. Vergiftungen beim Anstreichen
von Silos machen sich in der Regel nicht erst durch
Uebelkeit, Erbrechen usw. bemerkbar, sondern führen

oft zu plötzlicher Bewusstlosigkeit.

Wer die Unfallverhütungsvorschriften in seinem eigenen

Interesse befolgt, wird auch den Gefahren im

Gärfuttersilo entgegenwirken können und gefahrlos
Arbeiten im Futterbehälter durchführen.

Es muss immer wieder darauf hingewiesen werden,
dass nach den bestehenden Vorschriften und nach

Richtlinien über die Förderung des Silobaues an
jedem Grubensilo, halbhohen Silo und Hochsilo ein
wetterfestes Warnschild mit der Aufschrift: «Vorsicht
beim Betreten des Silos — Erstickungsgefahr / Vor

dem Einsteigen Lichtprobe» angebracht werden

muss.

Einige neuere Arbeitsverfahren und Bauformen
machen den Aufenthalt im Silo überhaupt überflüssig.
Im Hochsilo mit Tauchdeckel und Drehkran kann

durch geschicktes Setzen der einzelnen Greifer-Portionen

auf das Verteilen des Futters verzichtet werden.

Ebenso wird die Entnahme machanisch
gesteuert. Im «Weihenstephaner»-System wie im Harve-

store wird mit einem Gebläse zentral von oben
befüllt. Ein Einebnen des Schüttkegels ist unnötig,
sofern der Behälter luftdicht verschlossen wird.
Schliesslich kann das Fördergebläse wirksam zur
Lufterneuerung eingesetzt werden. Die Entnahme
geschieht auch hier mechanisch. -r.

Aenderung der Verordnung
über Bau und Ausrüstung
der Strassenfahrzeuge (BAV)

In der Nummer 4/77 (S. 233) veröffentlichten wir ein

Zirkular des Informations- und Pressedienstes des

Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes in obgenann-
ter Angelegenheit. Die letzten Sätze lauteten:

«Die geänderte Verordnung ist am 1. Januar 1977 in

Kraft getreten. Um jedoch den Herstellern die

notwendige Zeit zur Anpassung ihrer Fahrzeuge — was
auch neue Typenprüfungen erfordert — zu bieten,
werden die neuen Bestimmungen über Abgas und

Lärm sowie über Motorfahrräder erst ab 1. Juli bzw.

1. Oktober 1977 gelten, diejenigen über Verbundglas-
Windschutzscheiben und Schutzeinrichtungen an

landw. Fahrzeugen erst im Verlaufe des Jahres 1978.

Zudem werden sie nur Anwendung finden auf

Fahrzeugen, die nach diesen Daten neu in Verkehr
gelangen.»

Wir wurden ermächtigt, darauf hinzuweisen, dass

der letzte Satz wie folgt zu verstehen ist: «Zudem

werden sie nur Anwendung finden auf Fahrzeugen,
die nach diesen Daten importiert oder in der Schweiz

hergestellt werden.» Die Redaktion
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